
Wer kann den Zuschuss beantragen ?
Eigentümer, Mieter, WEGs (Eigentümergemeinschaf-
ten), Unternehmen, Kommunen.

Brauche ich dazu einen Energieberater ?
Ja. Wenn Sie unseren Förderservice nutzen kümmern 
wir uns um alles. Wir haben den Energieberater bei uns.

Was kostet mich der Förderservice ?
238 € inkl. MwSt. 

Welche Anforderungen gibt es an die neuen Fenster ?

Sie brauchen einen Uw-Wert von <= 0,95 W/(m²K). Mit 
einer Dreifachverglasung ist das einfach möglich. Haus-
türen brauchen einen U-Wert von <= 1,3 W/(m²K).

Werden Elektroarbeiten, z.B. zum Anschließen von 
motorbetriebenen neuen Rollläden oder eines Türöff-
nungssystems auch gefördert ?
Ja, auf jeden Fall.

Ich habe einen kleinen Anbau. Werden die Fenster 
und Türen dafür auch gefördert ?
Ja, sofern keine eigenständige neue Wohneinheit 
entsteht.

Deutschlands große
Fenstermarke.

FAQ Sie Fragen – unser Energie-
berater antwortet ?

Wie lange gibt es diese Zuschussmöglichkeiten 
noch ?
Das weiß man nicht. Wenn der Fördertopf leer ist, 
kann es zum Stillstand kommen. Wenn Sie sicher 
sind, dass Sie die Fenster austauschen möchten, 
am besten schnell reagieren. (siehe Schritte 1 und 2)
 

Kann ich die Investition auch steuerlich geltend 
machen ?
Ja, wenn Sie selbst in der Wohnung wohnen. 
Beides: BAFA-Förderung und Förderung nach §35c 
EStG geht aber nicht. Sie können eine Maßnahme 
nur 1 x öffentlich fördern lassen.

Ich habe gehört dass zusätzlich 5 % Extrazuschuss 
möglich sind ?
Ja, wenn für das Gebäude ein iSFP (individueller 
Sanierungsfahrplan) existiert sind 5 % Zuschuss 
zusätzlich möglich.

Was ist ein iSFP ?
Ein Plan der neben den neuen Fenstern, weitere 
für das Gebäude sinnvolle energetische Sanie-
rungsvorschläge beinhaltet. Keine Angst: es gibt 
keine Verpflichtung diese umzusetzen. Der Plan 
muss lediglich existieren.

Ihre Notizen / weitere Fragen: 

HAUSEIGENTÜMER 
DÜRFEN SICH 
FREUEN. FÜR DIE 
FENSTER- UND TÜREN 
SANIERUNG GIBT ES 
ZUSCHÜSSE VOM 
STAAT.

15%
ZUSCHUSS

JETZT FENSTER 
SANIEREN UND 
GELD-ZUSCHUSS 
KASSIEREN

NUTZEN SIE DAZU UNSEREN FÖRDERSERVICE!



Schritt    
Fensterauftrag erteilen

Sie erteilen uns den Fenster-Auf-
trag. Wir kümmern uns um alle Formalitäten und 
schicken den Förderantrag an unseren Dienstleiter 
und Förderservice. Dort wird Ihr 
Antrag vom Energieeffizienzexperten innerhalb 
von 48 Stunden geprüft und an das BAFA (Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 
weitergeleitet.

Schritt        Umsetzung der Fenstersanierung

Sobald der Antrag beim BAFA eingegangen ist, er-
halten Sie eine Eingangsbestätigung und können 
mit der Umsetzung und dem Fenstertausch begin-
nen. Nach Abschluss der Montage reichen wir die 
bezahlte Rechnung inklusive Zahlungsnachweis 
und Fachunternehmererklärung nach. Nach posi-
tiver Prüfung durch das BAFA wird der Förderzu-
schuss direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen.

Jetzt Fenster 
sanieren und 
Geld-Zuschuss bis max. 
4.500 € sichern. 

Ganz einfach mit unserem 
Förderservice in 3 Schritten: 

Schritt       Förderfähiges Fenster-Angebot
Sie erhalten von uns ein Angebot, in dem die 
Fenster bzw. Türen förderfähig kalkuliert sind.

Die Fenster im Erdgeschoss 
inkl. der Rollläden und der 
alten Haustüre sollen erneuert 
werden. Der Auftrag beläuft 
sich auf 18.900 € inkl. MwSt. 
Demontage und Montage. 
Der Hauseigentümer kann mit 
einem Zuschuss in Höhe von 
2.835 € rechnen.
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Fassadenansicht Nordseite Fassadenansicht Südseite

Beispiel aus der Praxis 
Zuschuss in Höhe von 2.835 € 

Was wird gefördert?

Ausbau, Entsorgung, fachgerechte Montage

Neue Fenster, Fenstertüren, Haustüren, Schiebetüren

Austausch von Glasbausteinen durch neue Fenster

Maßnahmen zur Wärmebrücken-Reduktionen

neue Rollladen, Dämmung der Rollladenkästen

Einbau neuer Fensterbänke, u.a.m.

Mit welchem Zuschuss können Sie rechnen?

15 % Zuschuss, max. 4.500 €  pro Wohneinheit

Welche Gesamtsumme ist maximal förderfähig?
 max. 30.000 € pro Wohneinheit

Was kostet der Förderservice?

238 € inkl. MwSt.

Stand Juli 2024

15%
ZUSCHUSS


